
  

 

            
 
 
Änderungsantrag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Ausschuss für Wissenschafts- und 
Wirtschaftsförderung sowie 
Beschäftigung 

23.02.2016 öffentlich 
Vorberatung 
 

Ausschuss  für Finanzen, städtische 
Beteiligungsverwaltung und 
Liegenschaften 

19.04.2016 öffentlich 
Vorberatung 
 

Hauptausschuss 20.04.2016 öffentlich 
Vorberatung 
 

Stadtrat 25.05.2016 öffentlich 
Entscheidung 
 

 
Betreff: Änderungsantrag der Fraktion MitBÜRGER für Halle – NEUES FORUM zur 

Beschlussvorlage Wirtschaftsförderungskonzept der Stadt Halle (Saale) 
(VI/2015/01317) 

 
Beschlussvorschlag:                                         
 
Auf Seite 87 93 vor dem Punkt 5.3. wird folgender Wortlaut eingefügt: 
 
Ungeachtet der konkreten Organisationsstruktur der Wirtschaftsförderung, einschließlich der 
hier erfolgten Aufgabenverteilung und Schnittstellendefinition, wird der Stadtrat und dessen 
Ausschüsse in allen Arbeitsstadien eng eingebunden. Dies beinhaltet eine fortlaufende und 
frühzeitige Unterrichtung über alle wesentlichen Geschäftsvorfälle / Investorenanfragen, 
wobei auch im Falle einer Aufgabenwahrnehmung außerhalb des DLZ Wirtschaft und 
Wissenschaft in allen Fragen der Wirtschaftsförderung dem Stadtrat und dessen 
Ausschüssen die gleichen Informations- / Mitwirkungsrechte gewährt werden, wie diese im 
Falle einer Aufgabenerledigung unmittelbar durch die Verwaltung bestünden. Insbesondere 
bleiben die bestehenden Mitwirkungs- und Unterrichtungsrechte des Stadtrates 
gewahrt. 
 
gez. Tom Wolter 
Fraktionsvorsitzender 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  VI/2016/01693 
Datum:   25.05.2016 
Bezug-Nummer.   
PSP-Element/ Sachkonto:  
Verfasser:   Wolter, Tom 
Plandatum:     
   



Begründung:                                                                                                                                   
 
Der Erfolg der Wirtschaftsförderung wird maßgeblich von einer engen Zusammenarbeit aller 
Akteure bestimmt. Daher ist es erforderlich, die Stadträte frühzeitig in alle 
Entscheidungsprozesse einzubinden. Dies sollte auch im Wirtschaftsförderungskonzept 
zum Ausdruck kommen, was durch die ausdrückliche Aufnahme des Stadtrat und 
dessen Ausschüsse bei der unter 5.2. des Wirtschaftsförderungskonzeptes 
erfolgenden „Darstellung der Aufgabenverteilung und Schnittstellendefinition“ 
erreicht werden würde.  
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